






ÖVfdHL – Vorschlag Statutenänderung – a.o. GV am 20.3.2026 

bisherige Formulierung der zu ändernden Statutenbestimmungen 
 

 
§ 22 

Auflösung 
 
……… 
……… 
 

3. Bei Auflösung oder Aufgabe des Vereines, bei Wegfall des bisherigen begünstigten 
Vereinszweckes oder im Falle der Auflösung durch die Vereinsbehörde ist das verblei-
bende Vereinsvermögen ausschließlich für begünstigte Zwecke im Sinne des § 4a Z 3 lit 
a) EStG 1988 i.d.g.F. zu verwenden.  

4. Sofern der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem zu diesem Zeitpunkt 
ausschließlich begünstigten Zwecken im Sinne des § 4a Z 3 lit a) EStG 1988 i.d.g.F. dient, 
soll das verbleibende Vereinsvermögen dem Ritterorden vom Heiligen Grab 
Statthalterei Österreich zufallen.  

 
 

neue Formulierung der Statutenbestimmungen 
 

 
§ 22 

Auflösung 
 
……… 
……… 
 

3. Bei Auflösung oder Aufgabe des Vereines, bei Wegfall des bisherigen begünstigten 
Vereinszweckes oder im Falle der Auflösung durch die Vereinsbehörde ist das nach Ab-
deckung der Passiva verbleibende Vereinsvermögen für die in dieser Rechtsgrundlage 
angeführten, gemäß §4a Abs 2 EStG 1988 i.d.g.F. begünstigten Zwecke zu verwenden. 

 
4. Sofern der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem zu diesem Zeitpunkt 

ausschließlich begünstigten Zwecken im Sinne des § 4a Abs 2 EStG 1988 i.d.g.F. dient, 
soll das verbleibende Vereinsvermögen dem Ritterorden vom Heiligen Grab 
Statthalterei Österreich zufallen.  
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